
2017  Noch bevor die BGE im April 2017 Betreiber von Asse II wird, setzt das BfS die Verfüllung der Begleitstrecken vor den  
Atommüllkammern auf der 750 m Sohle durch. Die AGO-Wissenschaftler warnten, weil damit ggf. in den Atommüllkammern der    
Laugenspiegel unkontrolliert steigen kann. Das Bergrecht wurde vom LBEG 2017 noch nicht angesprochen.
Die Verfüllung auf der 750 m Sohle könnte (dort liegt der meiste Atommüll) zum rechtlichen Hindernis für die Rückholung werden, 
da die Salzmächtigkeit zum Deckgebirge teilweise weniger als 75 m beträgt  (siehe Bergrecht ABVO).

2019 BGE (Nov.):  Allgemeine Bergverordnung ABVO § 224 (1):  die geforderten Sicherheitsabstände von 150 m oder 200 m  
können auf der 750 m Sohle (Betrifft 11 von 13 Atommüll-Kammern) beim Wiederauffahren der Atommüllkammerzugänge 
nicht eingehalten werden.  

Bergrecht, Allgemeine Bergverordnung (ABVO)
 Ist nach der aktuellen Allgemeine Bergverordnung (ABVO) und dem Bergrecht das Wiederauffahren der Zugänge zu den Atommüllkammern 

auf der 750m Sohle im Schacht Asse II noch zulässig?
- Bei einem Sicherheitsabstand zu den Salzstockflanken von 75m und unter 75m?
- Bei einem Sicherheitsabstand zu den Salzstockflanken von 75m und unter 75m und einer Durchfeuchtung von Salzschicht und Deckgebirge?

BGE-Darstellung auf der 750 m Sohle beträgt die 
Salzmächtigkeit zum Deckgebirge weniger als 75 m 

Hinweis: Eine Durchfeuchtung der Südflanke ist durch 
den Laugenzufluss ca.12.000 Liter pro Tag 
im Bereich der Südflanke mehr als wahrscheinlich. 

Asse II – rechtliche Situation, Bergrecht
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Bergrecht Allgemeine Bergverordnung (ABVO)  

Sondervorschriften für Salzbergwerke 
Am 22.11.2019 stellte die BGE die Grobplanung des Rückholungsbergwerkes vor. 

Die BGE Grobplanung verstößt anscheinend gegen ABVO § 224 (1),  

da die geforderten Sicherheitsabstände von 150 m oder sogar 200 m nicht eingehalten werden.  

Das LBEG (Aussage H. Dr. Rückwald) wies darauf hin, dass Sondergenehmigungen nicht einfach zu erhalten sind.

Sicherheitspfeiler sind nach ABVO §224 (1) mit folgenden Abmessungen zu belassen, mindestens 150m 

f) gegen den Salzspiegel, die Salsstockbasis, sowie gegen die Salzstockflanken.  

Kann der Verlauf des Salzspiegels der Salzstockflanken oder der Salzstockbasis nicht genau ermittelt werden, 

ist die Bemessung des Sicherheitspfeilers gegen die vermuteten Grenzen auf 200m zu vergrößern.

Ist nachgewiesen, dass das Nebengestein an den Salzstockflanken oder an der Salzstockbasis in einer Stärke von 

mindestens 150 m trocken ist, darf der Sicherheitspfeiler gegen die salzstockflanken oder die Salzstockbasis verringert werden. 

Quelle: ABVO §224 (1) Seite 46+47 Allgemeine Bergverordnung Untertagebetrieb, Tagebaue und Salinen - Download 
https://www.lbeg.niedersachsen.de/bergbau/weitere_themen/downloads/downloadangebote-im-bereich-bergbau-96026.html

Salzspiegel:  Als Salzspiegel bezeichnet man die Obergrenze des durch Ablaugung entstandenen Salzauftriebs. Über den Salzstöcken 
entsteht aus den Ablaugungsprodukten ein sogen. Salzhut, der wesentlich aus Anhydrit-Gesteinen besteht.

https://www.lbeg.niedersachsen.de/bergbau/weitere_themen/downloads/downloadangebote-im-bereich-bergbau-96026.html
https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Anhydrit


Allgemeine Bergverordnung ABVO §224 (1) 


